GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG


Diese Vereinbarung wird heute, am DATUM zwischen der

FIRMA, STRASSE, ADRESSE, LAND (im Folgenden „WIE" genannt)

und dem

FIRMA2, STRASSE2, ADRESSE2, LAND2, (im Folgenden „PARTNER" genannt),

WIE und PARTNER werden gemeinsam auch PARTEIEN genannt.

WIE besitzt bestimmte Informationen, die sich unter anderem aber nicht ausschliesslich, auf den ... beziehen; und

PARTNER besitzt bestimmte Informationen, die sich unter anderem aber nicht ausschliesslich, auf ein neuartiges Verfahren ... beziehen; (im Folgenden gemeinsam „THEMA“ genannt);

Die PARTEIEN beabsichtigen, Informationen auszutauschen, um die Realisierbarkeit des Projektes zu überprüfen (im Folgenden „ZWECK“ genannt).

Zwischen den PARTEIEN wird daher folgendes vereinbart:


(1) Im Sinne dieser Vereinbarung bezeichnet „VERTRAULICHE INFORMATIONEN“ alle Informationen, die sich auf das THEMA beziehen und die von der offenlegenden Partei der empfangenden Partei offengelegt werden, und zwar (i) vor der Unterzeichnung dieser Vereinbarung oder (ii) gleichzeitig mit oder nach der Unterzeichnung dieser Vereinbarung,


(a) durch schriftliche Informationen einschliesslich solcher in Papier- oder 

maschinenlesbarer Form, welche klar als vertraulich gekennzeichnet sind; oder

(b) durch mündliche Offenlegung, deren Inhalt binnen dreissig (30) Tagen nach der Offenlegung schriftlich als vertraulich bezeichnet wird; oder

(c) durch Proben, Muster oder sonstige physische Materialien, die in klarer Weise schriftlich als vertraulich gekennzeichnet sind; oder

(d) durch sämtliche Notizen, Analysen oder Studien, welche von der empfangenden Partei erstellt werden und welche derartige Informationen beinhalten oder auf solchen basieren; sowie


sämtliche nicht-öffentliche Informationen, die durch einen Besuch oder während eines Besuchs des Betriebsgeländes der offenlegenden Partei erlangt werden.


(2) VERBUNDENE(S) UNTERNEHMEN bezeichnet jegliches Unternehmen, welches direkt oder indirekt eine Partei dieser Vereinbarung kontrolliert oder von einer Partei dieser Vereinbarung kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle mit einer Partei dieser Vereinbarung steht, wenn die Kontrolle auf dem Besitz von mehr als (50) Prozent der stimmberechtigten Aktien oder einer ähnlichen Beteiligung an dem besagten Unternehmen beruht.

(3) Jede der PARTEIEN verpflichtet sich, die VERTRAULICHEN INFORMATIONEN, die sie aufgrund dieser Vereinbarung erhält,


-
streng vertraulich zu behandeln,


-
nur für den Zweck dieser Vereinbarung zu verwenden,

- 
nicht kommerziell zu verwerten, und

- 
nicht zum Gegenstand von gewerblichen Schutzrechten zu machen,


(4) Jede der PARTEIEN verpflichtet sich, den Zugang zu den VERTRAULICHEN 

INFORMATIONEN der anderen Partei auf diejenigen Mitarbeiter und Berater zu beschränken, die sie für den ZWECK dieser Vereinbarung benötigen; die Offenlegung erfolgt ausschliesslich gegenüber denjenigen Personen und nur insoweit, als dies unbedingt erforderlich ist, wobei die Empfänger Geheimhaltungsverpflichtungen unterliegen müssen, die mindestens so streng sind, wie die aufgrund dieser Vereinbarung eingegangenen.

(5) Jede der PARTEIEN kann die VERTRAULICHEN INFORMATIONEN der anderen 

Partei insoweit offen legen, als dies aufgrund eines Gesetzes oder auf Anordnung eines Gerichts erforderlich ist; dies gilt mit der Massgabe, dass die empfangende Partei derartige Anforderungen unverzüglich schriftlich der offenlegenden Partei mitteilen muss, damit die offenlegende Partei Gelegenheit hat, Rechtsmittel einzulegen oder sonstige geeignete Massnahmen zu treffen. Für den Fall, dass keine Rechtsmittel eingelegt oder keine sonstigen Massnahmen getroffen werden, verpflichtet sich die empfangende Partei, nur denjenigen Teil der VERTRAULICHEN INFORMATIONEN offen zu legen, zu dessen Offenlegung sie gesetzlich verpflichtet ist, sowie im angemessenen Umfang alles zu tun, um die vertrauliche Behandlung derartiger VERTRAULICHEN INFORMATIONEN zu erreichen.


(6) 
Die vorstehenden Verpflichtungen entfallen für solche INFORMATIONEN, für 

die die empfangende Partei nachweist, dass die Informationen


(a) 
zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits öffentlich bekannt waren; 



oder


(b) nach der Offenlegung öffentlich bekannt wurden, es sei denn, durch Verletzung dieser Vereinbarung oder durch eine Vertragsverletzung eines Dritten; oder

(c) sich im Zeitpunkt der Offenlegung im rechtmässigen Besitz der empfangenden Partei befunden haben und nicht direkt oder indirekt von der offenlegenden Partei oder von einem Dritten aufgrund einer mit der offenlegenden Partei geschlossenen Geheimhaltungsvereinbarung erlangt wurden; oder

(d) von der empfangenden Partei unabhängig von den unter dieser Vereinbarung empfangenen VERTRAULICHEN INFORMATIONEN entwickelt wurden.

(7) Auf schriftliche Anforderung der offenlegenden Partei ist die empfangende 

Partei verpflichtet, sämtliche VERTRAULICHEN INFORMATIONEN, die sie aufgrund dieser Vereinbarung erlangt hat, unverzüglich zu vernichten und die Vernichtung der offenlegenden Partei mitzuteilen; ausgenommen davon ist jeweils eine (1) Kopie, die die empfangende Partei zurückbehalten darf um ihre aufgrund dieser Vereinbarung bestehenden Verpflichtungen zu bestimmen.

(8) Jede Partei sichert der anderen Partei gegenüber zu und übernimmt Gewähr dafür, dass sie zur Offenlegung VERTRAULICHER INFORMATIONEN berechtigt ist. Eigentum und sämtliche Rechte an aufgrund dieser Vereinbarung offengelegten. vertraulichen Informationen verbleiben bei der offenlegenden Partei. Nichts in dieser Vereinbarung kann So ausgelegt werden. dass dadurch in irgendeiner Weise irgendeine Art Von Recht oder Lizenz aufgrund eines gewerblichen Schutzrechtes oder eines sonstigen. der offenlegenden Partei zustehenden Rechts gewahrt würde. Diese Vereinbarung begründet keine Verpflichtung für die Parteien weitere Vereinbarungen miteinander einzugehen.

(9) Die aufgrund dieser Vereinbarung bestehenden Verpflichtungen sind für den Zeitraum von fünf (5) Jahren ab dem Datum dieser Vereinbarung wirksam.

(10) Diese Vereinbarung ist für jede der Parteien sowie für ihre Rechtsnachfolger verbindlich.

(11) Sofern eine Partei auf Rechte verzichtet oder ihr wegen einer Verletzung einer Bestimmung dieser Vereinbarung zustehende Ansprüche nicht verfolgt, So gilt dies für den Fall späterer Verletzungen einer der Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht als Verzicht auf diese Rechte oder als Verwirkung derselben.

(12) Jegliche Änderung dieser Vereinbarung wird nur dann wirksam, wenn sie schriftlich erfolgt und von den Parteien unterzeichnet ist.

(13) Diese Vereinbarung ist nach deutschem/Schweizer Recht auszulegen und unterliegt deutschem/Schweizer Recht, unter Ausschluss der Kollisionsnormen des internationalen Privatrechtes.


Die Parteien haben die Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch ihre ordnungsgemäss bevollmächtigten Vertreter veranlasst.



[Unterschriften auf der folgenden Seite]

WIE


Datum:
.......................................



Unterschrift:
.......................................

Name:

.......................................

Position:
.......................................

PARTNER

Datum:
.......................................



Unterschrift:
.......................................

Name:

.......................................

Position:
.......................................

Datum:	.......................................


��Unterschrift:	.......................................








Name:		.......................................








Position:	.......................................
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